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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.10.1986 

Geschäftszahl 

86/02/0064 

Rechtssatz 

Ein Ausländer hat sich vor Teilnahme am Straßenverkehr in Österreich über die dabei zu beachtenden 
Rechtsvorschriften zu unterrichten. Die Unkenntnis darüber kann nicht entschuldigen. 
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